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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.02.2024 

Geschäftszahl 

Ra 2021/11/0094 

Rechtssatz 

Die nachvollziehbare Darlegung begründeter Bedenken schon im Aufforderungsbescheid gemäß § 24 
Abs. 4 FSG 1997 ist Voraussetzung für dessen Rechtmäßigkeit. Zweck der amtsärztlichen Untersuchung 
ist es nicht etwa, erst abzuklären, ob begründete Bedenken überhaupt bestehen; vielmehr soll in 
Gutachten geklärt werden, ob die Bedenken zutreffen oder nicht, ob beim Betreffenden also die 
gesundheitliche Eignung weiterhin gegeben ist (vgl. VwGH 16.4.2009, 2009/11/0020). 
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